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Heinr. rlünt im Hof in H
Gerberei

Alt bewährte
la Qualität

orgen
(Zürichsee)

Riemenfabrik 3422

Treibriemen
Einzige Gerberei mit Riemenfabrik in Horgen.

sfa Gegründet 1728 ^

Grubengerbung

ift butcf) ?ßfetlrt(f)tung angegeben, nad) roeldjer Richtung
bie (Stauflügel oerftettt roerben muffen, um ein + ober

— '9lnjeigen be§ 9Jteffer§ p beroirfen. Räch bem Regu=
lieren roirb bie 23erfd)tußf<hraube roieber eingefdjraubt
unb mit neuer plombe oerfehen.

®ie Schaufetrabroelle läuft in ©raphitlagern, bie ftd)

ganj oorgüglicb) beroäfjrt haben; fie finb bauerhafter al§
ÏÔÎetaHager, roerben oon falj= unb fäurehalligem 2Baffer
nicb)t angegriffen unb brauchen nicfjt geölt p merben.
Seßtere§ fjat ben großen Söorteil, baß bie Rleffer aud)
nach längeren 93etrieb§paufen gleich genau anzeigen, ba
eine Hemmung ber SdjaufelrabroeKe burd) Verbieten,
S3erßarjen be§ Deles* nießt meßr eintreten t'ann.

®ie tlmbreßungen ber Sdjaufelrabroelle roerben auf
ein 3ät)l= über 3eise^roerf übertragen. ©er 33exfd^luß-
topf ift auf ba§ Unterteil aufgefeßraubt unb roirb beim
Slnjteßen beêfelbén mittelft einer ©ummileinroanbpadung
ein roafferbidjter 3lbfdjluß be§ 3eigerroerfe§ bewirft.

Sßßas* nun bie ©mpfinblidjfeit biefe§ Rlefferê anbe=

langt, fo ift biefelbe banf bem leichten glügelrab unb
ben forgfältigen Sagerungen eine feßr große. So geigt

3. S3, ber 12 mm-9Jieffer bei einem minimalen ftünb=
liefen ©urdjfiuß oon nur 70 1 nod) immer mit 2%
©enauigfeit, roa§ aud) ben fd)ärfften 3lnforberungen
ber ißra;ri§ ©enüge leiftet.

3n fällen, in benen eê fieß barum ßanbelt, große
SBaffermengen in gefdjloffenen Rohrleitungen mit mög=

lidjft geringem ffirudoerluft p meffen, oerroenbet man
feit einiger $eit mit oielem ©tfolg bie fogen. 2Boltmann=
SBaffetmeffer, beren Konfination ber feit langem be=

fannte, pr Rîeffung ber aBoffergefdjroinbigïeit in 31uf3=

läufen 2C. oerroenbete SBoltmannfche Flügel jugrunbe
gelegt ift.

Umfaffenbe Rerfucfje rourben perft oon fperrn ®i=
reftor Rother, SBaffertoerf Seipjig, an bem oon fperrn
S3aurat Setpgig, îonftruierten 2Boltmann=2Baffer=
meffer oorgenommen unb finb beren Refultate im „3our=
nal für ©a§beleud)tunq unb Sßafferoerforgung" (§ahr=
gang 1900, S. 785 — 792) niebergelegt.

S3ei ben SBollmann SJleffern finben, roie au§ ber
Scßnittßgur p etfeßen ift, roeber Roßroetengungen burd)
Kanäle, nod) Rid)tung§änberungen be§ SBafferftromes*
ftatt, fo baß einerfeit§ bie ftünblidEje ®urd)flußmetige
bebeutenb größer ift, al§ bie ber bisher gebräurfjlid^en
5lügelrab=2Baffermeffer, anbererfeitê aber aucß ber oon
ißnen erzeugte ©rucfoerluft ein roefentlid) geringerer ift.

®a§ iSBaffer tritt bei oon ber Rohrleitung in
ben Rleffer ein, fet)t Ißer &a§ mit feßraubenfötmigen
Paletten oerfeßene glügelrab in ©refjung unb oerläßt
ben SJÏeffer bei ®ie Umbrehungen be§ glügelrabe§
roerben burd) ein Räberroerf auf ein oom Sßaffer oolt=
fommen abgefd)loffene§ .ßeigerroerf übertragen. ©er
SBaffermeffer gehört alfo pr ©attung ber ©rodenläufer.

©er jroifdjen bem glügelrab unb ber Rohrroanbung
beßnbtidje große freie Raum, roeldjer felbft größeren
grembförpern ben ©urdjgang burd) ben SReffer geftattet,
maeßt bie ©infchaltung etner Sieboorridjtung überflüffig.

®a§ glügelrab roirb ber größeren fpaltbarfeit unö
Seicßtigfeit roegen au§ gelluloib hergefteüt unb läuft in
©raphitlagern, bie fid) rote bei ben gewöhnlichen flöget'
rab=2Baffetmeffern ganj oorpglid) beroährt haben.

®ie h"he Seiftungêfâhigîett biefer iReffer geftattet
e§, unter Umftänben Heinere SJteffertppen in größere
Rohrleitungen einpfd)alten unb jroar mit ben auf oor*
ftehenber §ig. 2 angebeuteten Uebergang§ftüden.

®ie oon ber girma Siemen§ & ^alèîe 31. ©. in
ben ©rößen oon 50—500 mm hergefteHten 2SoItmann=
Rleffer fönnen forooßl in horipntale all auch in oer=
tifale Seitungen bi§ 1000 mm l. 2ß. pm ©tnbau ge=

langen.
Rähere Stuffd^lüffe roerben gerne oon ber girtna

©aêmefferfabrif Sujern, (Sifter & ©ie., al§ 3lHeinoer=
treterin für bie Schroeij unb Qlalien erteilt.

Zum Zürcher Baugmtz.
33erorbnutig über baê fechfte ©efhofi unb ©itcljmrote.

(Storrefponbenj.)

(©d)tub.)

®ie nachftehenben Slusfüßrungen enthalten bie ©r=

täuterungen, bie ber Stabtrat pr 33egrünbung ber ein=
reinen Strtifel ber pm ©rlaffe oorgefcMaqenen neuen
Rerorbnung gibt.

3u 3lrt. 1. ®ie Slbftufung ber ^»öhenmaße in § 62
be3 Saugefe^eê unb bie 33efd)räntung ber 3Bohngef<hoffe
in § 69 auf fünf geigen, baß ba§ 93augefet) annimmt,
bei einer ^öße beê ©adfgefimfel oon 20 m roerben
unter bem ©acfjboben nid)t über fünf ©efeßoffe gebaut
roerben, ba§ fechfte roerbe alfo ein ®achgefd)oß fein.
SGBeil jebo^ § 74 bie unerläßliche ©efdfoßhöhe im lidjten
auf nicht über 2,5 m bemißt, mit ber ©ide be§ guß=
boben§ alfo auf etroa 2,8 m, fo ift e§ möglich, fech§

©efchoffe in bie £>öf)e oon 20 m hineinpjroängen, felbft
mit einem fid) etroaê über ben ©rbboben erßebenben
flußboben beë @rbgefd)offe§. ©ine fotdfe 93auroeife oer=

bient aber nid)t, begünßigt p roerben. ©e§halb foHen
bie p treffenben 93orfchriften in einem fedjften ©efdhoffe
auch bann 3lnroenbung ßnben, roenn'el unter bem ®ad)=

gefimfe liegt, ba§ hei|h fein ©adjgefchoß ift.
3u 3lrt. 2. ®a§ S3augefeß beßimmt nur bie ©ide

oon S3ranbmauern auf roenigften§ 25 cm. greifteßenbe
llmfoffung§mauern müffen f^on ber ©ragfraft roegen
eine foldje ©ide haben, fie foil aber auch im ©adp
gefdjoffe, roo bie ©ragïraft roeniger in 33etrad)t !ommt,
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ist durch Pfeilrichtung angegeben, nach welcher Richtung
die Stauflügel verstellt werden müssen, um ein -Z oder

— Anzeigen des Messers zu bewirken. Nach dem Regu-
lieren wird die Verschlußschraube wieder eingeschraubt
und mit neuer Plombe versehen.

Die Schaufelradwelle läuft in Graphitlagern, die sich

ganz vorzüglich bewährt haben; sie sind dauerhafter als
Metallager, werden von salz- und säurehalligem Wasser
nicht angegriffen und brauchen nicht geölt zu werden.
Letzteres hat den großen Vorteil, daß die Messer auch
nach längeren Betriebspausen gleich genau anzeigen, da
eine Hemmung der Schaufelradwelle durch Verdicken,
Verharzen des Oeles nicht mehr eintreten kann.

Die Umdrehungen der Schaufelradwelle werden auf
ein Zähl- oder Zeigerwerk übertragen. Der Verschluß-
köpf ist auf das Unterteil aufgeschraubt und wird beim

Anziehen desselben mittelst einer Gummileinwandpackung
ein wasserdichter Abschluß des Zetgerwerkes bewirkt.

Was nun die Empfindlichkeit dieses Messers anbe-

langt, so ist dieselbe dank dem leichten Flügelrad und
den sorgfältigen Lagerungen eine sehr große. So zeigt
z. B. der 12 mm-Messer bei einem minimalen stünd-
lichen Durchfiuß von nur 70 I noch immer mit 2°/o
Genauigkeit, was auch den schärfsten Anforderungen
der Praxis Genüge leistet.

In Fällen, in denen es sich darum handelt, große
Waffermengen in geschlossenen Rohrleitungen mit mög-
lichst geringem Druckverlust zu messen, verwendet man
seit einiger Zeit mit vielem Erfolg die sogen. Woltmann-
Wassermesser, deren Konstruktion der seit langem be-

kannte, zur Messung der Wassergeschwindigkeit in Fluß-
läufen :c. verwendete Woltmannsche Flügel zugrunde
gelegt ist.

Umfassende Versuche wurden zuerst von Herrn Di-
rektor Rother, Wasserwerk Leipzig, an dem von Herrn
Baurat Thiem, Leipzig, konstruierten Woltmann-Wasser-
Messer vorgenommen und sind deren Resultate im „Jour-
nal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung" (Jahr-
gang 1900, S. 785 — 792) niedergelegt.

Bei den Wollmann-Meffern finden, wie aus der
Schnittfigur zu ersehen ist, weder Rohrverengungen durch
Kanäle, noch Richtungsänderungen des Wasserstromes
statt, so daß eineiseits die stündliche Durchflußmenge
bedeutend größer ist, als die der bisher gebräuchlichen
Flügelrad-Wassermesser, andererseits aber auch der von
ihnen erzeugte Druckverlust ein wesentlich geringerer ist.

Das .Wasser tritt bei ^7 von der Rohrleitung in
den Messer ein, setzt hier das mit schraubenförmigen
Paletten versehene Flügelrad in Drehung und verläßt
den Messer bei L. Die Umdrehungen des Flügelrades
werden durch ein Räderwerk auf ein vom Wasser voll-
kommen abgeschlossenes Zeigerwerk übertragen. Der
Waffermesser gehört also zur Gattung der Trockenläuser.

Der zwischen dem Flügelrad und der Rohrwandung
befindliche große freie Raum, welcher selbst größeren
Fremdkörpern den Durchgang durch den Messer gestattet,
macht die Einschaltung einer Siebvorrichtung überflüssig.

Das Flügelrad wird der größeren Haltbarkeit und
Leichtigkeit wegen aus Zelluloid hergestellt und läuft in
Graphitlagern, die sich wie bei den gewöhnlichen Flügel-
rad-Wassermessern ganz vorzüglich bewährt haben.

Die hohe Leistungsfähigkeit dieser Messer gestattet
es, unter Umständen kleinere Messertppen in größere
Rohrleitungen einzuschalten und zwar mit den auf vor-
stehender Fig. 2 angedeuteten Uebergangsstücken.

Die von der Firma Siemens â Halske A.-G. in
den Größen von 50—500 mm hergestellten Woltmann-
Messer können sowohl in horizontale als auch in ver-
tikale Leitungen bis 1000 mm l. W. zum Einbau ge-
langen.

Nähere Aufschlüsse werden gerne von der Firma
Gasmesserfabrik Luzern, Elster â, Cie., als Alleinver-
treterin für die Schweiz und Italien erteilt.

Zum Zürcher öaugesm.
Verordnung über das sechste Geschoß und Dachräume.

(Korrespondenz.)

(Schluß.)

Die nachstehenden Ausführungen enthalten die Er-
läuterungen, die der Stadtrat zur Begründung der ein-
zelnen Artikel der zum Erlasse vorgeschlagenen neuen
Verordnung gibt.

Zu Art. 1. Die Abstufung der Höhenmaße in Z 62
des Baugesetzes und die Beschränkung der Wohngeschosse
in Z 69 auf fünf zeigen, daß das Baugesetz annimmt,
bei einer Höhe des Dachgesimses von 20 m werden
unter dem Dachboden nicht über fünf Geschosse gebaut
werden, das sechste werde also ein Dachgeschoß sein.
Weil jcdoch H 74 die unerläßliche Geschoßhöhe im lichten
aus nicht über 2,5 m bemißt, mit der Dicke des Fuß-
bodens also auf etwa 2,8 m, so ist es möglich, sechs

Geschosse in die Höhe von 20 m hineinzuzwängen, selbst

mit einem sich etwas über den Erdboden erhebenden
Fußboden des Erdgeschosses. Eine solche Bauweise ver-
dient aber nicht, begünstigt zu werden. Deshalb sollen
die zu treffenden Vorschriften in einem sechsten Geschosse

auch dann Anwendung finden, wenn'es unter dem Dach-
gesimse liegt, das heißt, kein Dachgeschoß ist.

Zu Art. 2. Das Baugesetz bestimmt nur die Dicke

von Brandmauern auf wenigstens 25 ein. Freistehende
Umfassungsmauern müssen schon der Tragkraft wegen
eine solche Dicke haben, sie soll aber auch im Dach-
geschosse, wo die Tragkraft weniger in Betracht kommt,
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angemanbt werben, um £nbe unb Kälte beffer abzw
wehren. 5lu! bem gleiten ©runbe foil bie übrige Urn*

f<f)Iie^urtg au! hoppelten SÜBänben ober ®eclen mit einer
trennenben Suftfd)ic£»t gebilbet werben.

3u 2lrt. 3. ©in guter, tn!befonbere genug bider
Berputj oerminbert bie geuerêgefahr.

$u 2lrt. 4 gn!befonbete muff eine SQBafferleitung
nerlangt werben bürfen.

$u 2trt. 5. 3tad) § 80 be! Baugefetse! follen in
Käufern mit einem ober jtoei ©efdjoffen bie £>au§türe,
Haupttreppen unb ©änge 1 m breit fein, in Käufern
mit metjr al! jroei ©efchoffen ber Bugang oon ber
hau!türe jur $reppe 1,5 m, bie übrigen ©änge, bie
HauÜüre unb bie Haupttreppe 1,2 m. gte mehr SBot)=

nungen ober @efct)äft§räume fid) in einem Haufe befinben,
um fo mehr wädjft bie ©efatjr, baff bei einem geuer=
auêbrud)e bie gliehenben fiel) auf treppen unb in ©ängen
brängen unb hinbern. ®e!halb foüen bie Breitenmahe,
bie für größere Käufer Inapp finb, etwa! oergrö^ert
raerben.

$u Strt. 6. ®ie SDßänbe ber ®reppent)äufer bebürfen

jur ©idjerheit ber nämlichen ®icle mie Branbmauern.
2ln Den treppen ift (Stein bem @idjenl)olze nict)t norju=
jiefyen; oor bem geuer fd)ützt auch Ipr um fidjetfien
ein Berput). ®a ©ifen ftcf) im geuer biegt, fo baff
©infturj nachfolgen tann, wirb eine Umhüllung geforbert.

3u 2lrt. 7. $ur Stellung über bie treppe unb
namentlich jum ©tngreifen ber geuermeht ift notroenbig,
bah bie SlnfüUung be! ®teppenhaufe! mit iRaudj be*

tämpft werben tonne. ®e!l)alb werben reichliche unb
fictjer p Ipubljabenbe Suftöffnungen fowohl feitmärt!
al! oben oerlangt, felbft auf bie ©efahr ïjin, baff ber
Suftpg ba§ Vorbringen be! geuer! förbere.

3u 2lrt. 8. ®a ba§ geuer fid) burch ®teppenl)äufet
unb anbere Sid)thöfe ober <SdE)äc^te befonbet! teic^t oer=
breitet, ift barauf großer SBert p legen, bah ^m geuer
ber Sßßeg au! ben ©efdjoffen in bie ©dpdjte fowie um*
gelehrt gefperrt werbe.

» 3u 2trt. 9. ®ie gaffung be! britten neuen 2lbfat)e!
oon § 69 würbe fchlicfjen laffen, alte ©itgel^immer, bie

bi§f)er in einem höhten al! bem fünften ©efd)offe bc=

ftanben, bebürften, um weiter benutzt werben p bürfen,
einer befonberen neuen Bewilligung. ®ie Beljörbe mühte
alfo alle biefe fftäume in ältern ober jüngern fpäufetn
au!mitteln, unterfuihen unb je nach ben Umftänben eine

Bewilligung gewähren ober oerfagen. ©ine folche Be=

laftung ber Behörbe unb Belästigung ber ©igentümer
älterer Bauten p forbern, ift wohl nicht al! SGBitle be!

-Fabrik Schaffhausen-Hallau

Erstes

Spezialgeschäft

für
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•«MnitliMi gewellt, gekröpft, gestanzt fiir Wurfgitter, Ma
idnigHl?! schinen-Schutzgitter etc.
V9llfff0Ufdfl0 chem.-techn. Zwecke, Baumeister etc., in

Eisen, Messing, Kupfer, verzinkt, verzinnt, roh.

fâhtjîflîChtC Geländer, Aufzüge etc. Komplette Ein-
zäunungen von Etablissements.

Pahfcifthft ^ Giessereien und Baugeschäfte, Fabriken, in jed
fÖUl5I%0% Metall, in sauberer Ausführung. 744 a 5

Wurfgiîter und kohlen.
Schnellster, billigster und bester Bezug.

— Preislisten gratis. —

©efetje! anpfehen. gn etwa! weiterer 2lu!legung be!
©efetje! wirb bähet für redjtmähig befieljenbe ©injet'
Zimmer unb SBohnnngen eine generelle Bewilligung ber
weiteren Benutzung au!gefprodjen unter bem allgemeinen
Borbehalte, bah bie ptreffenben ©efunbl)eit§= unb feuer=
polizeilichen Sltahnahmen angeorbnet werben lönnen.
Bei Umbauten bagegen, benen ©ebäube mit foldjen
©injeljimmern unb SBohnungen nnterjogen werben, foil
bie Baubebörbe berechtigt fein, für bie SBeiterbenütpng
bie Beobachtung ber 3lrt. 2—4 ber Berorbnung jur Be»

btngung zu machen; e§ finb bie§ bie widjtigften unb
Zugleich bie, bcneü felbft in alten Käufern nachgelebt
werben fanu. ©tweift ftch wegen ber befonberen Um-
ftänbe be§ gaüe§ eine weitergehenbe 3lnwenbung ber
für Dleubauten geltenben Borfchriften al§ nötig, fo fann
fie nach Sltahgabe oon § 116 beö Baugefetjeö ftattfinben.

3u 9lrt. 10. ®te Borfchriften, benen bie nach bem
neuen § 73 beö Baugefebe§ ju geftattenben ®achräume
unterworfen werben, rnüffen audh bie in § 69 behanbeU
ten SBafchlüchen unb ©lättezimmer treffen, ba e§ 3Ir-
beit§räume finb, bereu Benu^ung in nicht geringerem
ÜJlahe be§ ©chu^el bebarf.

3u 9lrt. 11. Obwohl nach be ©efetze z" be"
ÏÏlrtifeln 10 unb 11 bie ©eneljmigung be§ fHegiernng!^
rate! ebenfowettig eingeholt zu werben braucht, at! eine
Befchluhfaffung be! ©rohen ©tabtrate! geforbert ift, hält
ber ©tabtrat e! für wünfchen!wert, bah burd) jene ®e-
nehmigung im Borau! feftgeftellt roerbe, ob bie Behörbe
ermatten batf, bei ber ^anbhabung ber Borfdjriften im
gaHe eine! SBeiterzuge! be! einzelnen gaüe! bie Beft&»
tigung ber oberen Behörben zu ftnben.

Heue KoUektor-Polferbürste. *

hochwichtig für ein tabeHofe! unb ununterbrochene^
gunftionieren elelttifdher ©tarl» unb ©chmadjfirom*
mafd)inen (®pnamo, ©leftromotoren :c.) ift bie Pflege
be! KoHeflor!. ®erfelbe wirb im allgemeinen mittelft
eine! flachen holzflube! unb ©chmirgeU, ©arborunbum»
ober ©ta!papier gepult, wobei e! nicf)t feiten oorlommt,
bah mehr al! nötig abgefdjliffen wirb ober Unebenheiten
aümät)tig entftefjen.

®aburd) entfielt gunf'enbilbung unb h®'§®erben
ber 3Jlafd)ine. ®iefe 91einigung!weife ift nicft fparfam,
unb auherbem bei enifprechenben 9Jlafd)inen fogar mit
©efahr oerbuitben, roetch leitetet Umftanb fd^on allein
genügen bürfte, hierfür einen geeigneten ©rfat) zu münden.

®i^ girma g. $ari! in Kreuztingen bringt eine
neue ifolierte feljr einfache unb fpejieU für KoHef'toren--
9Mnigung!zwecfe hergeftellte fßuhbürfte, beren ©ebrauch
bei äufjerft rafcher unb fauberer, ben Koüeftor ungemein
fchonenber SBirfnng, ein fehr bequemer unb fparfamet
ift, in ben hwibel. ®et ißrei! ift ein mähiger.

@! finb bereit! zahlreiche 2lner!ennnung!fd)reiben oon
girnten eingelaufen, bie biefe Bürften in ©ebraudj hüben,
unb befonber! ben Umftanb hetoorbeben, bah mit ben=
felben ber Kolleltor währenb be! ©ange! ber SJlafchine

ia Comprimierfe e. abgedrehte
blanke
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angewandt werden, um Hitze und Kälte besser abzu-
wehren. Aus dem gleichen Grunde soll die übrige Um-
schließung aus doppelten Wänden oder Decken mit einer
trennenden Lustschicht gebildet werden.

Zu Art. 3. Ein guter, insbesondere genug dicker

Verputz vermindert die Feuersgefahr.
Zu Art. 4 Insbesondere muß eine Wasserleitung

verlangt werden dürfen.
Zu Art. 5. Nach § 8!) des Baugesctzes sollen in

Häusern mit einem oder zwei Geschossen die Haustüre,
Haupttreppen und Gänge 1 m breit sein, in Häusern
mit mehr als zwei Geschossen der Zugang von der
Haustüre zur Treppe 1,5 in, die übrigen Gänge, die

Haustüre und die Haupttreppe 1.2 in. Je mehr Woh-
nungen oder Geschäftsräume sich in einem Hause befinden,
um so mehr wächst die Gefahr, daß bei einem Feuer-
ausbruche die Fliehenden sich auf Treppen und in Gängen
drängen und hindern. Deshalb sollen die Breitenmaße,
die für größere Häuser knapp sind, etwas vergrößert
werden.

Zu Art. 6. Die Wände der Treppenhäuser bedürfen
zur Sicherheit der nämlichen Dicke wie Brandmauern.
An den Treppen ist Stein dem Eichenholze nicht vorzu-
ziehen; vor dem Feuer schützt auch hier am sichersten
ein Verputz. Da Eisen sich im Feuer biegt, so daß
Einsturz nachfolgen kann, wird eine Umhüllung gefordert.

Zu Art. 7. Zur Rettung über die Treppe und
namentlich zum Eingreifen der Feuerwehr ist notwendig,
daß die Anfüllung des Treppenhauses mit Rauch be-

kämpft werden könne. Deshalb werden reichliche und
sicher zu handhabende Luftöffnungen sowohl seitwärts
als oben verlangt, selbst auf die Gefahr hin, daß der
Luftzug das Vordringen des Feuers fördere.

Zu Art. 8. Da das Feuer sich durch Treppenhäuser
und andere Lichthöfe oder Schächte besonders leicht ver-
breitet, ist darauf großer Wert zu legen, daß dem Feuer
der Weg aus den Geschossen in die Schächte sowie um-
gekehrt gesperrt werde.
- Zu Art. 9. Die Fassung des dritten neuen Absatzes
von H 69 würde schließen lassen, alle Einzelzimmer, die

bisher in einem höheren als dem fünften Geschosse be-

standen, bedürften, um weiter benutzt werden zu dürfen,
einer besonderen neuen Bewilligung. Die Behörde müßte
also alle diese Räume in ältern oder jüngern Häusern
ausmitteln, untersuchen und je nach den Umständen eine

Bewilligung gewähren oder versagen. Eine solche Be-
lastung der Behörde und Belästigung der Eigentümer
älterer Bauten zu fordern, ist wohl nicht als Wille des
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Gesetzes anzusehen. In etwas weiterer Auslegung des
Gesetzes wird daher für rechtmäßig bestehende Einzel-
zimmer und Wohnungen eine generelle Bewilligung der
weiteren Benutzung ausgesprochen unter dem allgemeinen
Vorbehalte, daß die zutreffenden Gesundheits- und feuer-
polizeilichen Maßnahmen angeordnet werden können.
Bei Umbauten dagegen, denen Gebäude mit solchen
Einzelzimmern und Wohnungen unterzogen werden, soll
die Baubehörde berechtigt sein, für die Weiterbenützung
die Beobachtung der Art. 2—4 der Verordnung zur Be-
dingung zu machen; es sind dies die wichtigsten und
zugleich die, deneü selbst in alten Häusern nachgelebt
werden kann. Erweist sich wegen der besonderen Um-
stände des Falles eine weitergehende Anwendung der
für Neubauten geltenden Vorschriften als nötig, so kann
sie nach Maßgabe von § 116 des Baugesetzes stattfinden.

Zu Art. 19. Die Vorschriften, denen die nach dem
neuen Z 73 des Baugesetzes zu gestattenden Dachräume
unterworfen werden, müssen auch die in H 69 beHandel-
ten Waschküchen und Glättezimmer treffen, da es Ar-
beitsräume sind, deren Benutzung in nicht geringerem
Maße des Schutzes bedarf.

Zu Art. 11. Obwohl nach dem Gesetze zu den
Artikeln 19 und 11 die Genehmigung des Regierungs-
rates ebensowenig eingeholt zu werden braucht, als eine
Beschlußfassung des Großen Stadtrates gefordert ist, hält
der Stadtrat es für wünschenswert, daß durch jene Ge-
nehmigung im Voraus festgestellt werde, ob die Behörde
erwarten darf, bei der Handhabung der Vorschriften im
Falle eines Weiterzuges des einzelnen Falles die Bestä-
tigung der oberen Behörden zu finden.

Neue hoNeklor-polielbürZle.
Hochwichtig für ein tadelloses und ununterbrochenes

Funktionieren elektrischer Stark- und Schwachstrom-
Maschinen (Dynamo, Elektromotoren zc.) ist die Pflege
des Kollektors. Derselbe wird im allgemeinen mittelst
eines flachen Holzstabes und Schmirgel-, Carborundum-
oder Glaspapier geputzt, wobei es nicht selten vorkommt,
daß mehr als nötig abgeschliffen wird oder Unebenheiten
allmählig entstehen.

Dadurch entsteht Funkenbildung und Heißwerden
der Maschine. Diese Reinigungsweise ist nicht sparsam,
und außerdem bei entsprechenden Maschinen sogar mit
Gefahr verbunden, welch letzterer Umstand schon allein
genügen dürfte, hierfür einen geeigneten Ersatz zu wünschen.

Dis Firma F. Paris in Kreuzlingen bringt eine
neue isolierte sehr einfache und speziell für Kollektoren-
Reinigungszwecke hergestellte Putzbürste, deren Gebrauch
bei äußerst rascher und sauberer, den Kollektor ungemein
schonender Wirkung, ein sehr bequemer und sparsamer
ist, in den Handel. Der Preis ist ein mäßiger.

Es sind bereits zahlreiche Anerkennnungsschreiben von
Firmen eingelaufen, die diese Bürsten in Gebrauch haben,
und besonders den Umstand hervorheben, daß mit den-
selben der Kollektor während des Ganges der Maschine
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